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Meinen Weggefährten





Vorwort

Die Universität Freiburg i.Üe. (Schweiz) nahm die vorliegende Arbeit im März 
2022 als Habilitationsschrift an. Neuauflagen und wichtige neuere Entwicklun-
gen sind bis Mai 2022 berücksichtigt. Ich freue mich dabei vor allem, dass ich die 
Festschrift anlässlich des 80.  Geburtstags von Dr. Volker Triebel (Düsseldorf) 
noch einarbeiten konnte. Das gibt mir die Gelegenheit, einem der hervorra-
gendsten Kenner der hiesigen Materie die Referenz zu erweisen, verbunden mit 
einem herzlichen Dank für die großherzige Unterstützung und vielfältige Ins-
piration in den vergangenen Jahren.

Die Arbeit ist das Ergebnis mehr als zwanzigjähriger akademischer und 
praktischer Tätigkeit, einsamen Nachdenkens sowie lebhafter Diskussionen mit 
Kollegen und Freunden auf allen fünf Kontinenten. Entsprechend viele haben 
im Laufe der Zeit zu diesem Projekt beigetragen. Sie alle zu nennen, würde den 
Rahmen sprengen. Stellvertretend seien nur genannt die jeweils wichtigsten Un-
terstützer am Anfang und Ende der bisherigen Reise: Prof. Thomas Kadner 
Graziano (Genf) für die Einführung in die Welt der Rechtsvergleichung;  
Dr. Simon Gabriel (Zürich) für die vielfältige Unterstützung und für viele ins-
pirierende Gespräche zur Schiedsgerichtsbarkeit, nicht zuletzt im Rahmen un-
serer gemeinsamen Tätigkeit in der von ihm begründeten Schiedsboutique.

Im Übrigen hoffe ich, dass man es mir nachsehen wird, wenn ich namentlich 
nur denjenigen Dank sage, die ganz unmittelbar zum Gelingen dieses Projekts 
beigetragen haben.

An erster Stelle möchte ich meinen Erstgutachter Prof. Ramon Mabillard 
(Freiburg i.Üe.) nennen, der mein Habilitationsvorhaben von seinen ersten An-
fängen an ebenso ausdauernd wie inhaltlich bereichernd begleitet hat. Über die 
Jahre stand er stets zur Verfügung, wann immer ich einmal Bedarf an näherer 
Orientierung oder auch nur weiterer Motivation hatte.

Herzlich gedankt sei außerdem Prof. Vagias Karavas (Luzern) für die Erstel-
lung eines sehr detailreichen Zweitgutachtens und für die anregende Diskussion 
anlässlich des Kolloquiums. Außerdem ist herzlich zu danken Prof. Michael 
Stürner (Konstanz) und meiner Schwester Katharina Landbrecht (London) für 
wertvolle Hinweise zur Darstellung der Thematik und für die sorgfältige 
Durchsicht einer früheren Fassung des Manuskripts.

Dr. Julian Wyatt (Melbourne) und Eleonora Ebau (Turin) bin ich zu Dank 
verpflichtet für zahllose Fachgespräche zu Common Law und Völkerrecht bzw. 
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zu italienischem und römischem Recht. Daneben möchte ich die vielen Mit-
streiter hervorheben, die mir über die Jahre bei der Materialsammlung halfen, 
namentlich Ignacio Guaia (Genf), Nikolas Hertel (Berlin), Carolina Kresch 
(São Paulo), Andreas Wehowsky (Zürich), sowie das Personal der Universitäts-
bibliotheken in Genf, Konstanz, Münster, Zürich sowie an der University of 
Notre Dame (South Bend/Indiana), am Schweizerischen Institut für Rechtsver-
gleichung (Lausanne) und am Hochschulinstitut für internationale Studien und 
Entwicklung (Genf).

Prof. Thomas Gutmann (Münster), Prof. Tatjana Hörnle (HU Berlin) und 
Prof. Matthias Jestaedt (Freiburg i. Br.) sei ganz herzlich gedankt für die Auf-
nahme der Arbeit in die von ihnen herausgegebene Schriftenreihe „Rechtstheo-
rie · Legal Theory (RTh)“, Frau Dr. Scherpe-Blessing und dem Team bei Mohr 
Siebeck für die engagierte Unterstützung bei der technischen Umsetzung und 
bei der Organisation der Finanzierung. Großer Dank gilt bezüglich Letzterem 
dem Schweizerischen Nationalfonds und seinen anonymen Gutachtern für die 
großzügige Unterstützung der Open-Access-Publikation des vorliegenden Wer-
kes.

Albert Einstein soll einmal gesagt haben, man müsse die Welt nicht verste-
hen, man müsse sich nur darin zurechtfinden. Wie die vorliegende Arbeit zeigt, 
bleibt tatsächliches „Verstehen“ auch bei der Kommunikation zu rechtlichen 
Themen stets schwierig. Der Zweck des Projekts wäre aber mehr als erreicht, 
wenn das Buch zumindest einigen dabei hilft, sich in der Welt des Rechts, gera-
de auch im transnationalen Kontext, besser zurechtzufinden.

Genf, im Dezember 2022 Johannes Landbrecht
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Einleitung

Ohne Kommunikation, kein Recht.1 Die Himmelskörper zögen ihre Kreise, 
auch wenn wir das nicht bereden könnten. Doch ein Rechtsanspruch, der un
ausgesprochen bleiben müsste, hätte keine soziale Wirklichkeit.2

I. Hinführung

Recht geht uns alle an. Deshalb müssen wir uns darüber verständigen können. 
Menschen verständigen sich mittels Kommunikation.

Kommunikation bedient sich der Sprache als Medium. Damit Kommunika
tion gelingt, muss eine Sprache gelernt und sorgfältig verwendet werden. Kom
munikation zum Recht bedient sich spezieller noch der Rechtssprache. Damit 
Kommunikation zum Recht gelingt, gilt es daher, zusätzlich eine Rechtssprache 
zu erlernen.

Rechtssprache weicht von Landessprache signifikant ab. Sie ist Fachsprache. 
Allerdings ist Rechtssprache keine Fachsprache, wie sie aus anderen Disziplinen 
geläufig ist – so die Kernthese dieser Arbeit. Physiker beispielsweise behandeln 
weltweit dasselbe Fach, sprechen insofern eine Fachsprache – auch wenn es da
von eine deutsche, englische, französische usw. Fassung geben mag. Dagegen 
existiert kein weltweit einheitliches Fach „Recht“ – und damit auch keine ein
heitliche Rechtssprache.

Näherungsweise hat jede Rechtsordnung eine eigene Rechtssprache als ihre 
Fachsprache, etwa das schweizerische Recht die schweizerische Rechtsspra
che  – mit deutschen, französischen und italienischen Wörtern; das deutsche 
Recht die deutsche Rechtssprache usw. Diese Pluralität der Fachsprachen zum 
Recht stellt Übersetzung und grenzüberschreitende Kommunikation vor Her
ausforderungen, die außerhalb des Rechts unbekannt sind.

Vor diesem Hintergrund untersuchen wir die spezifischen Bedingungen der 
Möglichkeit und den Ablauf von rechtssprachlicher Kommunikation in ver

1 Ähnlich Baumann, Recht und Ethik, FS Ott 2008, 121 (122): „Recht ist Kommunika
tion  – communis actio, gemeinsames Tun – im wahrsten Sinne.“

2 Vgl. dazu auch Somek, Wissen des Rechts, 25: Recht „ist nur da, wenn sein Dasein ge
wusst wird“. Bloßes Gewusstwerden durch Einzelne ist wiederum irrelevant für den sozialen 
Bereich. Gewusstwerden muss dort kommuniziert werden können.
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schiedenen Anwendungsfeldern. Vom Einfachen tasten wir uns zum Komple
xen vor: rechtssprachliche Kommunikation innerhalb einer Rechtsordnung, mit 
dem EURecht als Vertiefungsbeispiel (rechtssprachliche Binnenkommunika
tion, §  4); Kommunikation von Konversierenden mit unterschiedlichem rechts
sprachlichen Hintergrund (Kommunikation über rechtssprachliche Grenzen 
hinweg, §  5); Gegenüberstellung mehrerer Rechtsordnungen im rechtsverglei
chenden Dialog (§  6); sowie rechtssprachliche Kommunikation mit einem nur 
scheinbar homogenen Adressaten, der rein tatsächlich aus verschiedenen Indivi
duen besteht, die je ihre eigene rechtssprachliche Vorbildung und Prägung mit
bringen. Letzteres kommt gerade bei internationalen Schiedsgerichten häufig 
vor (§  7).

Kommunikation mittels Rechtssprache (rechtssprachliche Kommunikation) 
ist dabei nicht das Monopol eines Berufsstandes oder Verwendungskontexts. 
Wenn Recht uns alle angeht, müssen potentiell alle rechtssprachlich kommuni
zieren können. Die Analyse rechtssprachlicher Kommunikation kann sich also 
nicht auf die Beobachtung von Juristen beschränken, etwa im Gerichtsverfah
ren oder bei der Gesetzgebung. Kommuniziert zum Recht wird im Rechts
system – und von außen über Recht. Das negiert nicht, dass sich diejenigen, die 
rechtssprachlich geübt sind, praktisch leichter tun werden.

Dabei sind aber auch Berufsjuristen meist nur in einer einzigen Rechtsspra
che geübt, nämlich in derjenigen, derer sich ihre eigene Rechtsordnung bedient. 
Juristen sind meist nur Fachleute eines „Fachs“, nämlich ihrer Rechtsordnung. 
Im Hinblick auf andere Rechtsordnungen sind sie Laien – allerdings mit der 
Besonderheit, dass sie sich dieses Laientums oft nicht bewusst sind. Das er
schwert dann die Kommunikation mit ausländischen Juristen. Man meint zu 
wissen, wie es geht, ist in seiner eigenen „Erzählung“ gefangen3 – und verliert 
darüber die notwendige Aufmerksamkeit zur Beobachtung eventuell doch sehr 
erheblicher Unterschiede.

Wie und zu welchen Themen rechtssprachliche Kommunikation trotzdem 
und gerade auch im internationalen Zusammenhang gelingen kann, davon han
delt dieses Buch. Sämtliche Gestaltungen sind kaum zu überblicken. Entspre
chend schwierig wäre es, die Relevanz der Themenstellung abstrakt zu belegen. 
Den Einstieg liefere daher eine Selbstbeobachtung, wie wir der Thematik ur
sprünglich begegnet sind.

3 Zum verwandten Phänomen der narrative fallacy vgl. Taleb, The Black Swan, 62 ff.
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II. Cui bono? Und: à quoi bon?

„It is hard to say things that are both true and important.“4 Und doch wird man 
genau das von den folgenden Ausführungen erwarten.

Wahrheit (true) im Sinne von nach anerkannten Anforderungen geprüftes 
Wissen5 ist Gegenstand jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Kom
munikation im Wissenschaftssystem ist deshalb mit wahr/unwahr codiert.6 
Auch die hiesige Arbeit prozessiert diesen Code, orientiert sich insofern ohne 
Weiteres an Wahrheit.

Wie aber steht es mit der Wichtigkeit (important)? Wem nützt die folgende 
Analyse? Zu was ist sie nütze?

Wir wollen dies, im Stile einer Selbstbeobachtung, zunächst anhand eigener 
Erfahrungen erläutern, wird doch die Themenwahl in der Wissenschaft generell 
durch Zufälle in der Forscherbiographie beeinflusst, auch wenn wenige dies 
 reflektieren und es für die wissenschaftliche Auseinandersetzung zumindest 
 inhaltlich keine Rolle spielen darf.7 Damit ist der Zugang zum Thema zwar 
subjektiv formuliert. Die zugrunde liegenden Erfahrungen scheinen jedoch 
universell zu sein, wie sich in vielen Gesprächen ergeben hat und die Auswer
tung der Literatur bestätigt.

Besonders virulent sind Kommunikationsschwierigkeiten zum Recht stets 
im Prozess, ob vor staatlichen Gerichten oder privaten Schiedsgerichten. Unbe
teiligte Dritte werden hierbei mit der Beurteilung von Streitigkeiten nach recht
lichen Maßstäben betraut. Die relevanten tatsächlichen und rechtlichen Zusam
menhänge wollen dazu aber erst einmal kommuniziert werden. Damit behaup
ten wir natürlich nicht, dies sei noch präzisiert, dass Recht lediglich in rechtlich 
geregelten Verfahren gewusst würde.8

Bei transnationaler Prozessführung, sofern mehr als eine Rechtsordnung rele
vante Zusammenhänge vorgibt, sind Kommunikationsschwierigkeiten poten
ziert. Transnationale Prozessführung, insbesondere in der Spielart des schieds
richterlichen Verfahrens, war auch biographisch der Anlass für die Beschäfti
gung mit der hiesigen Thematik. Dazu ein kurzer Exkurs.

Am Anfang der Auseinandersetzung mit schiedsrichterlichen Verfahren im 
Rahmen der Ausbildung war pure Faszination. In der Praxis entschwand diese 
Faszination dann aber bald im Nebel der tätigen Umsetzung. An elementarer 
Kompetenz der Beteiligten mangelte es selten. Trotzdem war die Kommunika

4 Hadfield, The Strategy of Methodology, 59:2 U Toronto LJ 2009, 223 (223).
5 Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 167.
6 Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 170.
7 Vgl. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 365, Fn.  3: „[I]ndividuelle Aufmerk

samkeit ist zu begrenzt, als daß nicht Zufall eine große Rolle spielen müßte“.
8 Zu diesem Streit in der Wiener Schule Somek, Wissen des Rechts, 20 f. Zur systemüber

greifenden Relevanz rechtssprachlicher Kommunikation unten §  1.III.
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tion zum schiedsrichterlichen Verfahren häufig awful – und zwar im modernen 
Sinne des Wortes (furchtbar), nicht im ursprünglichen (Ehrfurcht gebietend). 
Zu manchen Themen und mit manchen Gesprächspartnern entstanden schein
bar mühelos intellektuell bereichernde und praktisch zielführende Dialoge. Zu 
anderen kam die Diskussion nie über ein gepflegtes und nur scheinbar gelehrtes 
Aneinandervorbeireden hinaus.

Vertiefte Beobachtung offenbarte dann aber auffällige Muster – und insofern 
kehrte auch die Faszination zurück. Viele Themen konnten mit allen sinnvoll 
erörtert werden, was inhaltliche Differenzen nicht ausschloss. Bei anderen The
men drehte sich die Diskussion dagegen stets im Kreis – manchmal allein des
halb, weil ein Teil der Diskussionsteilnehmer nicht einsah, worin für den ande
ren Teil überhaupt das Problem lag. Mangelnder Wille, Desinteresse, fehlende 
Kompromissbereitschaft, wirtschaftliche Nutzerwägungen oder rechtsimpe
ria listische Reflexe waren es selten, die einen echten Dialog verhinderten. Die 
beobachteten Muster ließen vielmehr auf tiefer sitzende, strukturelle Gründe 
für die Kommunikationsschwierigkeiten schließen – vor allem sprachliche 
Hürden, die eine gemeinsame Konversationssprache nicht beseitigte.

Die Suche nach Lösungen für diese Kommunikationsschwierigkeiten anläss
lich schiedsrichterlicher Verfahren führte wiederum zu der Erkenntnis, dass 
solche Kommunikationsschwierigkeiten zum Recht generell bestehen. Sie sind 
im transnationalen Bereich nur verschärft, weil dort zwischen verschiedenen 
„Welten“ kommuniziert wird. Mit Kommunikation „zwischen den Welten“ be
zeichnen wir die Konstellation, dass Konversierende mit unterschiedlichem 
rechtssprachlichen Hintergrund zum Recht kommunizieren; etwa eine im ja
panischen Recht ausgebildete bzw. sonst versierte Person (im Folgenden: ein 
japanischer Jurist) mit einer im italienischen Recht versierten (im Folgenden: ein 
italienischer Jurist). Staatsangehörigkeit, Muttersprache, Geschlecht, Ethnie, 
Geschäftssitz, Anwaltszulassung, Studienabschluss, Wohnsitz usw. spielen da
gegen keine Rolle und sind im Folgenden nicht bezeichnet.

In Rechtswissenschaft und Lehre denkt man bei Kommunikationsschwierig
keiten zum Recht in erster Linie an Herausforderungen bei der Rechtsverglei-
chung.9 In diesem Zusammenhang werden vor allem Studierende häufig erst
mals mit ausländischen Rechtsordnungen und ihrer fremdsprachlichen Fassung 
konfrontiert. Dass das Beherrschen von Fremdsprachen für vertiefte Rechtsver
gleichung unerlässlich ist, leuchtet den meisten ein. Die allgemein fremdsprach
liche Kompetenz ist aber häufig noch das geringste Problem. Wichtiger ist die 
fremdfachsprachliche Kompetenz. Letztere zu erwerben, ist ein komplexes Un
terfangen und schwieriger als das Erlernen einer Fremd oder beliebigen sonsti

9 Zu Rechtsvergleichung unten §  1.V. (Begriff), §  5 und §  6 (kommunikationstheoretische 
Analyse). Auf den Zusammenhang von Rechtsvergleichung, Übersetzung und Linguistik 
weist auch hin Husa, Comparative Law, Legal Linguistics and Methodology of Legal Doc
trine, in: van Hoecke, Methodologies of Legal Research, 209 (226).
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gen Fachsprache, weil man nicht nur die neue Rechtssprache erlernen, sondern 
auch die eigene (Mutter)Rechtssprache teilweise verlernen muss, um beim Ver
ständnis nicht in deren Strukturen gefangen zu bleiben. In manchen Rechts
gebieten ist dies einfacher als in anderen, was mit der Beobachtung korreliert – 
wir kommen darauf zurück –, dass sich Rechtsvergleichung zu manchen The
men als fruchtbar erwiesen, zu anderen Themen aber bis heute kaum Greifbares 
hervorgebracht hat.

Tendenziell unterschätzt werden Kommunikationsprobleme schließlich zum 
EU-Recht. Wir widmen uns dem EURecht daher gesondert und klären, inwie
weit es hierbei überhaupt um transnationale Kommunikation geht.10

Im Hinblick auf den biographischen Anstoß bildet den Schlusspunkt der 
Analyse wiederum die Kommunikation im schiedsrichterlichen Verfahren.11 
Die spezifische Schwierigkeit besteht hierbei darin, dass es weder „die“ Schieds
gerichtsbarkeit noch „das“ schiedsrichterliche Verfahren gibt – also keinen all
gemeingültigen Kommunikationshorizont für alle denkbar Beteiligten. Für all
gemeingültige Aussagen ist die Datenlage zu dünn. Eigene Erfahrung darf nicht 
mit Allgemeingültigkeit verwechselt werden.12 Selbst bloß verallgemeinernde 
Aussagen sind deshalb kritisch. Mangels eines gesicherten Kommunikations
rahmens kommt es vielmehr auf die jeweiligen Regeln und Verfahren an,13 ins
besondere auf die konkrete Besetzung des Schiedsgerichts. „Die“ Schiedsge
richtsbarkeit „ist“, allenfalls das wird man sicher behaupten können, ein viel
schichtiges Phänomen. Es ist misslich, wenn es bei Erörterung dieses Phänomens 
zu „unzulässigen Generalisierungen“ kommt und „Erzählungen“ und „Beispie
len aus der Praxis“ ein „fragwürdiges Übergewicht“14 gegeben wird. Wir be
schränken uns deshalb darauf, verschiedene Determinanten für den möglichen 
Erfolg von Kommunikation in schiedsrichterlichen Verfahren aufzuzeigen.

Auch bei transnationalen Verfahren vor staatlichen Gerichten bestehen Kom
munikationsschwierigkeiten. Im Vergleich zu schiedsrichterlichen Verfahren 
sind diese aber besser beherrschbar, weil eine Rechtsordnung den Kommunika
tionsrahmen vorgibt. Eine weitere Komplexitätsstufe ist jedoch wiederum bei 
fremdsprachlichen Gerichtsverfahren erreicht.15

10 Unten §  2.V.2. und §  4.V.3.
11 Unten §  1.VI. (Begriff) und §  7 (kommunikationstheoretische Analyse).
12 Pauschale Aussagen auf zweifelhafter Datengrundlage gerade für den transnationalen 

Bereich kritisiert auch Jowell, How Comparative is Comparative Research?, 42:2 Am Behav 
Sci 1998, 168 (168): „Social scientists tend to accept lower standards of rigor in crossnational 
surveys than in national surveys, leading to heroic conclusions about differences between 
nations on the basis of obviously faulty data.“

13 Wichtig ist deshalb die Offenlegung des Beobachterstandpunkts. Vorbildlich etwa, bei 
Erörterung transnationaler Prozessführung allgemein, Romano, The Americanization of In
ternational Litigation, 19:1 Ohio St J on Disp Resol 2003, 89.

14 So charakterisieren Luhmann/Fuchs, Reden und Schweigen, 210, die Erörterung eines 
anderen vielschichtigen Phänomens (Unternehmensberatung).

15 Unten §  7.VI.2.
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III. Recht und Sprache

Wenn Recht also der Kommunikation bedarf, sind Recht und Sprache untrenn
bar.16 Es bedarf Sprache, um Recht auszudrücken.17 Für manche belegt dieser Zu
sammenhang, dass sich unser Recht an Rationalität und Logik orientiert.18 Mit 
diesen wenig kontroversen Feststellungen ist aber noch nicht viel gewonnen.19 Wir 
müssen sie im Folgenden präzisieren und geben hierzu einen ersten Überblick.

Was immer man von Recht und zu seiner Legitimation für erforderlich hält, 
welches Wesen man ihm zuschreibt,20 man muss jemandem sagen können, dass 
er oder man selbst im Recht ist – oder nicht:

„Das Recht hängt dann in doppelter Weise von der Sprache ab: Es bezieht sich auf die in 
sprachlicher Kommunikation konstituierte Welt anderer Möglichkeiten, und es bedient 
sich der Sprache, um unter diesen Möglichkeiten zu wählen.“21

Eine konkrete Rechtsordnung ist sodann untrennbar verbunden mit einer be-
stimmten Sprache – nämlich der Sprache, in welcher die Regeln gerade dieser 
Rechtsordnung ausgedrückt sind.22 Dies gilt, obwohl die rechtstheoretische 

16 Abegg/Peric, Sprache und Sprachgebrauch des Rechts, 1, m. w. N.
17 Vgl. nur Berkemeier/Binz, Wittgenstein und Recht, Jusletter 24. Juli 2006, Rn.  1: „Ohne 

Sprache gibt es kein Recht“; Dellavalle, Das Recht als positivformalisierte Sprache des gesell
schaftlich verbindlichen Sollens, in: Bäcker/Klatt/ZuccaSoest, Sprache – Recht – Gesell
schaft, 93 (93): „Recht ist Sprache“; Liebwald, Rechtsetzung im Spannungsfeld von politi
schem Willen und sprachlicher Divergenz, in: Bäcker/Klatt/ZuccaSoest, Sprache – Recht – 
Gesellschaft, 341 (341): „Recht wird über Sprache hergestellt“; Morlok, Neue Erkenntnisse 
und Entwicklungen aus sprach und rechtswissenschaftlicher Sicht, in: Ehrenzeller/Gomez/
Kotzur/Thürer/Vallender, Präjudiz und Sprache, 27 (28): „Recht lebt nur in und durch Spra
che“; Paroussis, Theorie des juristischen Diskurses, 53; Pozzo, Comparative law and language, 
in: Bussani/Mattei, The Cambridge Companion to Comparative Law, 88 (89): „law being a 
kind of language on its own“; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn.  150; Sacco, Langue et 
droit, in: Sacco/Castellani, Les multiples langues du droit européen uniforme, 163 (163); 
 Vesting, Die Medien des Rechts: Sprache, 119: „Recht ist ein kommunales (öffentliches, kultu
relles) Phänomen, das es nur in einer wirklich gesprochenen Sprache geben kann“; Zucca- 
Soest, Zur Hermeneutik von Recht als gesellschaftlicher Institution, in: Bäcker/Klatt/Zucca 
Soest, Sprache – Recht – Gesellschaft, 3 (3): Recht sei „immer auch Sprache als Sprachwissen 
und Sprachvollzug“. Noch allgemeiner Searle, Wie wir die soziale Welt machen, 108 ff.: Alle 
menschlichen Institutionen seien wesentlich sprachbedingt. – Zum Verhältnis von Sprache 
und Rechtsgenese vgl. Stein, Sprache und Recht, FS Triebel 2021, 307 (308 ff.).

18 Hiller/Grossfeld, Comparative Legal Semiotics and the Divided Brain, 50 Am J Comp L 
2002, 175 (183).

19 Engberg/Rasmussen, Cognition, Meaning Making, and Legal Communication, 23:4 
IJSL 2010, 367 (367), betonen zu Recht: „[S]tating the intertwined relation between language 
and law obviously does not say anything substantial about the conceptualisation by the 
 utterer concerning this relation, as it is possible to subsume fairly different things under the 
concept of language“.

20 Was man als Recht bezeichnet, ist Definitionssache, vgl. nur Bachmann, Legitimation 
privaten Rechts, in: Bumke/Röthel, Privates Recht, 207 (209).

21 Luhmann, Rechtssoziologie, 104 f.
22 Ähnlich Cervera, Legal Order and Legal Thought, 64:4 ARSP 1978, 479 (483): „[E]very 
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Wirksamkeit der Rechtsordnung, die Geltung des Rechts,23 von der sprach
lichen Fassung heute weniger abhängig ist als früher.24

Mit der Zeit entwickelt sich näherungsweise je Rechtsordnung eine Rechts-
sprache,25 die wiederum eng mit dieser Rechtsordnung verbunden ist.26

Die Ausdifferenzierung einer Rechtssprache ist erkenntnistheoretisch letzt
lich zwangsläufig. Jede Beobachtung oder Beschreibung setzt Unterscheidung 
voraus.27 Unterscheidet die Beobachtung „etwas von allem anderen, bezeichnet 
sie Objekte. Unterscheidet sie dagegen etwas von bestimmten (und nicht von 
anderen) Gegenbegriffen, bezeichnet sie Begriffe.“28 Jeder Begriff „schließt et
was ein, indem er etwas ausschließt“29. Ein Objekt „Recht“, auf das man zeigen 
könnte, gibt es nun aber nicht. Die Beobachtung einer Rechtsordnung geschieht 
mittels Begriffsbildung – und setzt diese voraus.30 Begriffsbildung wiederum 
führt im Hinblick auf die Effizienz der Kommunikation – Einstein bezeichnete 
Begriffsbildung einmal als einen „Akt der Denkökonomie“31 – zur Ausdifferen
zierung einer Sprache, der betreffenden Rechtssprache.32 Luhmann identifiziert 
hierzu eine Doppelstruktur, die auch im Folgenden einsichtig werden wird:

„Einerseits müssen Begriffe und Theorien so kondensiert werden, daß sie in der Wieder
verwendung identifizierbar sind. Andererseits erfolgt die Wiederverwendung in anderen 
Situationen, aus Anlaß neuer Fälle und muß die invariant gehaltenen Sinnstrukturen 
trotzdem bestätigen. Auf dem einen Wege ergibt sich eine Reduktion, auf dem anderen 
eine Anreicherung mit Sinn, und das eine bedingt das andere.“33

legal order and its corresponding legal thought are in a connection of mutual influence“; 
 Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland, 70: „an die National
sprache gebundene Begriffssprache“.

23 Ausführlich zum Begriff „Rechtsgeltung“ und zur Unterscheidung von deren Gründen 
und Bedingungen Luhmann, Die Geltung des Rechts, 22 RT 1991, 273.

24 Vgl. Luhmann, Rechtssoziologie, 138.
25 Vgl. Berkemeier/Binz, Wittgenstein und Recht, Jusletter 24. Juli 2006, Rn.  13: „Juristen 

sprechen eine eigene Sprache nach eigenen Regeln, die auf eigener Abrichtung gründet.“
26 Vgl. nur Braselmann, Sprache des Rechts und Recht der Sprache, in: Bäcker/Klatt/

Zucca Soest, Sprache – Recht – Gesellschaft, 323 (324): „Abhängigkeit der Rechtssprache von 
der nationalen Rechtsordnung“; Griebel, Rechtsübersetzung und Rechtswissen, 134: „Rechts
ordnung eines jeden Staates bringt ihre eigene Rechtssprache […] hervor“; Jayme, Rapport 
Général, in: ders., Langue et Droit, 11 (12): „Chaque système juridique développe sa propre 
langue“; Schmidt-König, Die Problematik der Übersetzung juristischer Terminologie, 78: 
„Systemgebundenheit der juristischen Terminologie“; Weisflog, Problems of Legal Transla
tion, in: Rapports suisses 1987, 179 (205): „[L]egal language is […] tied up with a national legal 
system“.

27 Wenn es einen Dreh und Angelpunkt der Luhmann’schen Theoriearchitektur gibt, 
wäre es die „Unterscheidung“, vgl. Reese-Schäfer, Niklas Luhmann zur Einführung, 46.

28 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 26.
29 Guski, Fünf Minuten Systemtheorie, 71:23 JZ 2016, 1158.
30 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 27.
31 Heisenberg, Die Quantenmechanik und ein Gespräch mit Einstein, in: ders., Quanten

theorie und Philosophie, 22 (33); im Anschluss an den Physiker und Philosophen Mach.
32 S. im Einzelnen unten §  1.III.
33 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 9.
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Die Evolution einer Rechtssprache, also die rechtssprachliche Begriffsbildung 
und Systematisierung der Rechtsmaterie, hat ihren Ursprung und ihre Notwen
digkeit sowohl in der (Rechts)Praxis als auch in der Erziehung, dem Rechts
unterricht.34 Beides ist ohne rechtssprachliche Strukturbildung kaum effizient 
möglich. Auch die (Rechts)Wissenschaft leistet zu dieser Strukturbildung ei
nen wesentlichen Beitrag. Schon die Glossatoren des 12.  Jahrhunderts machten 
die Quellen des römischen Rechts für Wissenschaft, Unterricht und Rechts
praxis zugänglich35 – und trugen so zur Ausdifferenzierung einer gemeinsamen 
(Rechts)Sprache bei.

Sprachliche Kommunikation ist schwierig und ihr Erfolg voraussetzungs
reich. Noch komplexer wird es bei Kommunikation zu einer abstrakten Materie 
wie dem Recht. Wiederum schwieriger wird die Kommunikation, wenn sie 
Sprachgrenzen überschreitet, also „Übersetzung“ oder „Übertragung“ not
wendig werden. Jedenfalls ein Bedarf für Kommunikation über Sprachgrenzen 
hinweg ist heute mehr denn je gegeben, insbesondere bei der eingangs erwähn
ten transnationalen Prozessführung und bei Rechtsvergleichung. Die untrenn
bare Verbindung von Recht und Sprache führt dazu, dass wir Rechtssprache 
und rechtssprachliche Kommunikation noch sehr viel genauer analysieren müs
sen, um Anforderungen und Möglichkeiten diesbezüglicher Kommunikation 
über Sprachgrenzen hinweg angeben zu können.

Wir werden im Folgenden nicht erörtern, wie und was inhaltlich rechts
sprachlich kommuniziert werden soll. Der brauchbare Weg jeder Kommunika
tion hängt vom Anwendungsfall ab. Wir wollen aber Orientierung für die Na
vigation bieten, gewissermaßen einen Stadtplan bzw. eine Land oder Seekarte, 
auf denen gangbare Wege verzeichnet, aber auch Sehenswürdigkeiten hervor
gehoben sowie Untiefen und sonstige Hindernisse gesondert markiert sind.

IV. Beobachterstandpunkt

Die Erkenntnis, Recht und Sprache seien untrennbar, ist nicht neu. Neu ist aber 
unser Beobachterstandpunkt. Die hiesige Untersuchung rekonstruiert rechts
sprachliche Kommunikation rein kommunikationstheoretisch, ohne Rücksicht 
auf ihren Kontext (in Recht, Wissenschaft, Ausbildung), die konkret Konver
sierenden (juristische Berufsträger, Laien) oder den Kommunikationsanlass 
(Prozess, Rechtsberatung, Unterricht usw.). Eine solche Querschnittsbetrach
tung rechtssprachlicher Kommunikation fehlt bisher.

Unsere Herangehensweise ist weder im engeren Sinne rechtstheoretisch, 
noch rechtsvergleichend, noch rein soziologisch. Nach einer Erläuterung unse

34 Vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 9 f.
35 Vgl. Laufs, Rechtsentwicklungen in Deutschland, 56 f.
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rer Theoriemittel (dazu 1.) zeigen wir aber Berührungspunkte mit Rechtstheo
rie und Rechtsvergleichung (dazu 2.). Es folgt eine Gegenüberstellung mit ande
ren Perspektiven (dazu 3.).

1. Verwendete Theoriemittel

Beabsichtigt ist keine rein soziologische Arbeit. Übergeordnetes Ziel bleibt die 
Unterstützung rechtstheoretischer und praktischer Kommunikation. Das ge
dankliche Gerüst liefert uns gleichwohl die soziologische Theoriearchitektur 
Luhmanns, die zwar nicht unumstritten ist, aber als besonders ausgereift gilt.36 
Zwecks konsistenter Theoriemittel fokussieren wir uns auf eine einzige Theo
riearchitektur. Auf andere Ansätze kann geblickt,37 doch sollten methodische 
Ansätze nicht wahllos gemischt werden.38 Jede Arbeit mit systemtheoretischen 
Mitteln – und auf solche gründet die Kommunikationstheorie Luhmanns – soll
te angeben, welche Systemtheorie sie im Auge hat. Sonst bleibt der Verweis auf 
Systemtheorie bloßes name dropping ohne inhaltliches Argument.39

Entsprechend der Ausrichtung der Luhmann’schen Systemtheorie40 zielt un
ser Interesse vornehmlich auf die „Innenseite“ des Rechtssystems und die hier
auf bezogene Kommunikation, ob sie nun im Rechtssystem oder in anderen 
Funktionssystemen abläuft. Uns interessiert also das Recht selbst, nicht seine 
Rolle in der Gesellschaft. Weil rechtswissenschaftliche Erkenntnisinteressen im 
Vordergrund stehen, werden soziologische, wirtschaftliche oder politische As
pekte allenfalls gestreift. Von nachrangigem Interesse für die Bedingungen der 
Möglichkeit und den Ablauf rechtssprachlicher Kommunikation ist etwa die 
Frage, warum es zu Kommunikation über Recht,41 zu rechtssprachlicher Kom
munikation,42 zu rechtsvergleichendem Dialog usw. kommt.

36 Vgl. nur Albert, Observing World Politics, in: Thornhill, Luhmann and Law, 525 (526): 
„[A]fter the completion of Niklas Luhmann’s life work, modern systems theory can rightful
ly claim to offer one of the few fully developed theories of society“; Di Fabio, Systemtheorie 
und Rechtsdogmatik, in: Kirchhof/Magen/Schneider, Was weiß Dogmatik?, 63 (63): „ihrem 
‚objektiv‘ unbeobachtbaren Gegenstand mehr gerecht wird als andere Theorieangebote“; 
 Jansen, Recht und gesellschaftliche Differenzierung, 3: „besonders fruchtbar insbesondere 
die systemtheoretische Begrifflichkeit Luhmanns“; Nobles/Schiff, Why do judges talk the 
way they do?, 5:1 Int JLC 2009, 25 (26 f.).

37 Dazu noch sogleich Einleitung.IV.3.
38 Ähnlich Andriychuk, Exclusive Legal Positivism and Legal Autopoiesis, 46:1 RT 2015, 

37 (38): „[A]ny attempt to combine established theories should pass between the Scylla of 
 superficiality and Charybdis of technicality“.

39 Zum hiesigen (Rechts)Systembegriff etwa unten §  1.I.
40 Vgl. Vesting, Rechtstheorie, Rn.  9b.
41 Zu Thematisierungsschwellen bei rechtlicher Kommunikation Luhmann, Kommunika

tion über Recht in Interaktionssystemen, in: ders., Ausdifferenzierung, 53.
42 Zur „strategic nature“ rechtlicher Kommunikation vgl. Marmor, The Language of Law, 

6.
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Ausgeblendet werden auch Kommunikationsprobleme, die weniger mit der 
„Technik“ des Kommunikationsvorgangs zu tun haben, als vielmehr auf die 
Organisation von Kommunikationszusammenhängen zurückzuführen sind, 
etwa im offiziellen Rechtsbetrieb (Gerichte, Gesetzgebungsorgane)43 oder in 
Rechtsvergleichungsinstituten.44 Es soll hier deshalb nicht darum gehen, wie 
rechtssprachliche Kommunikation befördert oder behindert wird gerade durch 
die organisatorischen Abläufe etwa in Legislative, Exekutive und Judikative.

Systemtheoretisch gesprochen, beobachten wir also Kommunikationssyste
me, die hinsichtlich rechtssprachlicher Kommunikation emergieren. Wir be
trachten insbesondere deren interne Differenzierung. Wir stellen aber nicht die 
Frage nach Sinn und Zweck dieser Kommunikationssysteme, eine Frage die 
sowieso nur in Bezug auf ein umfassenderes System beantwortet werden könn
te;45 etwa nach dem Sinn von Rechtsvergleichung für wissenschaftliche Er
kenntnis; dem Sinn von Rechtsvergleichung für das Entstehen einer Rechtsord
nung; dem Nutzen von Rechtsvergleichung für die Wirtschaft.

2. Berührungspunkte mit Rechtstheorie und Rechtsvergleichung

Die hiesige Themenstellung ist nicht beschränkt auf eine Rechtsordnung, ist 
damit nicht spezielle Rechtstheorie (Rechtsdogmatik, Rechtsmethodik) einer 
Rechtsordnung. Sie ist nicht auf den Vergleich von Rechtsordnungen be
schränkt. Sie gehört auch nicht zu den allgemeinen Rechtstheorien im traditio
nellen Sinne – wie etwa die Diskurstheorie von Alexy46 –, sofern Letztere bloß 
auf das Rechtssystem oder sogar nur auf eine spezifische Rechtsordnung47 be
zogen sind.48

Rechtstheoretischen und vergleichenden Arbeiten vorgelagert, betrifft die 
hiesige Untersuchung vielmehr, wie schon erwähnt, die Bedingungen der Mög-
lichkeit und den Ablauf rechtssprachlicher Kommunikation generell. Insofern 
ist die Herangehensweise soziologisch. Man mag die Arbeit daher allenfalls zur 

43 Vgl. hierzu nur Luhmann, Legitimation durch Verfahren; Kadner Graziano, Rechtsver
gleichung vor Gericht, RIW 2014, 473.

44 Etwa dem Institut suisse de droit comparé (Lausanne), dem MaxPlanckInstitut für aus
ländisches und internationales Privatrecht Hamburg, dem Istituto Universitario Europeo 
(Florenz) oder dem British Institute of International and Comparative Law (London).

45 Zu diesem „systemtheoretischen Paradox“ Luhmann, Soziale Systeme, 559.
46 Vgl. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 264: Es werde nicht behauptet, dass 

die betreffende „normative Aussage schlechthin vernünftig ist, sondern nur, daß sie im Rah-
men der geltenden Rechtsordnung vernünftig begründet werden kann“ (Hervorhebg. JL). 
Alexys Theorie der juristischen Argumentation als Sonderfall des rationalen Diskurses be
handelt also Aussagen im Rechtssystem (genauer: innerhalb einer Rechtsordnung), nicht 
rechtssprachliche Kommunikation allgemein (vgl. auch ebd., 432 f.).

47 Zur Unterscheidung von Rechtsordnung und system unten §  1.II.
48 Vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 11 („Produkte der Selbstbeobachtung“).
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